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	Übertragung von Aufgaben nach Gefahrstoffverordnung



Aus der Gefahrstoffverordnung ergeben sich folgende Pflichten für den Praxisinhaber:

· Ermittlungspflicht

· Ersatzstoffprüfung

· Führen eines Gefahrstoffverzeichnisses

· Allgemeine Überwachungspflicht

· Ergreifen geeigneter Schutzmaßnahmen

· Betriebsanweisung 

· Unterweisung

· Unterrichtung und Anhörung

Die daraus resultierenden Aufgaben sind in der Praxis an die nachfolgend genannten Personen übertragen:

Erstellung eines Gefahrstoffverzeichnisses:
...................................................


 (Unternehmer/Beauftragter)

Dokumentation der Ersatzstoffprüfung: 
...................................................


 (Unternehmer)

Erstellung von Betriebsanweisungen:
...................................................


 (Unternehmer/Beauftragter)

Durchführung von Unterweisungen:
...................................................


 (Unternehmer/Beauftragter)

